
  

 

 

Messrahmenvertrag BnetzA 
(Stand 10.2010) 

ANLAGE 2 ZUM MESSSTELLEN- UND MESSRAHMENVERTRAG  

MINDESTANFORDERUNGEN AN DATENUMFANG UND DATENQUALITÄT  

Mindestanforderungen an Datenumfang und Datenqualität 

Meldesätze der Messstellenbetreiber und der Messdienstleister 

Für den Austausch von Meldungen zu Stammdaten des Messstellenbetreibers, des Mess-
dienstleisters und der Messstelle gelten abhängig vom jeweils anzuwendenden Geschäfts-
prozess die Mindestanforderungen bezüglich der vom jeweiligen Marktpartner in den Mel-
desätzen bereitzustellenden Stammdaten, die im Messstellenrahmenvertrag definiert sind. 
Die Anwendung der Geschäftsprozesse und die zugehörigen Meldefristen werden in dem 
jeweiligen Rahmenvertrag geregelt. 

Mindestanforderungen an den Messstellenbetreiber zum Datenumfang und Meldegrund 

In folgenden Fällen muss der Messstellenbetreiber Messwerte an den Netzbetreiber bereit-
stellen: Bei Umbauten an einer Messstelle oder bei Ausbau, Einbau oder Wechsel von 
Messgeräten muss der Messstellenbetreiber die Veränderungen unverzüglich die Monta-
ge/Demontage von Messeinrichtungen an den Netzbetreiber und, sofern der Messstellenbe-
treiber die Messung nicht selbst durchführt, an den Messdienstleister mitteilen. 

Mindestanforderungen an den Messdienstleister zum Umfang und zur Qualität der Messda-
ten  

Der Messdatenaustausch zwischen Messdienstleister und Netzbetreiber muss für jeden 
Zählpunkt mindestens die nachfolgenden Anforderungen erfüllen: 

Die Netzbetreiber erwarten die Daten zu der jeweiligen Messstelle im Format MSCONS in 
der jeweils gültigen durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) freigegebenen Version zu den 
vorgegebenen Zeitpunkten. Die jeweils gültigen Bereitstellungsfristen sind im Messrahmen-
vertrag geregelt. 

 


